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1 Jobtickets seit dem 1.1.2019 wieder steuerfrei 

Zum 1.1.2019 erfolgte die Wiedereinführung der Steuerbegünstigung von Zuschüssen und Sachbezügen zu 

den Aufwendungen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im Linienverkehr der Arbeitnehmer 

zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte durch den Arbeitgeber – sog. Job-Tickets.  

Arbeitgeberzuschüsse zum Jobticket müssen ab diesem Datum nicht mehr als geldwerter Vorteil 

versteuert werden. Voraussetzung: Sie werden zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt. 

Somit können Arbeitgeber und Arbeitnehmer die 44-€-Grenze für geldwerte Vorteile anderweitig 

ausschöpfen. 

Zudem wird die Steuerbegünstigung auf private Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr erweitert. Die 

Steuerfreiheit für Jobtickets gilt sowohl für Barzuschüsse als auch für Sachleistungen, die Arbeitgeber 

gewähren. Die steuerfreien Leistungen werden aber auf die Entfernungspauschale angerechnet. 

2 Dienstwagenbesteuerung von Elektro- und extern aufladbaren Hybrid-

Elektrofahrzeugen 

Nutzen Steuerpflichtige ein betriebliches Kraftfahrzeug auch für private Zwecke, müssen sie diesen 

Nutzungsvorteil als Entnahme oder geldwerten Vorteil versteuern. Die Höhe dieses Vorteils wird mit der 

sog. Listenpreisregelung ermittelt und beträgt grundsätzlich 1 % des inländischen Bruttolistenpreises des 

Kraftfahrzeugs im Zeitpunkt der Erstzulassung für jeden Monat der Nutzung/Nutzungsmöglichkeit. 

Durch die Neuregelungen des Gesetzes zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit 

Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften wird bei Elektro- und extern 

aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen der Vorteil aus der Nutzung solcher Fahrzeuge nur noch zur Hälfte 

besteuert. Das gilt für Hybridelektrokraftfahrzeuge nur dann, wenn diese eine Kohlendioxidemission von 

höchstens 50 Gramm je gefahrenen Kilometer haben oder deren rein elektrische Reichweite mindestens 

40 Kilometer beträgt. Führt der Steuerpflichtige ein Fahrtenbuch, werden die Aufwendungen, die auf die 

Anschaffung entfallen (z. B. Abschreibungen oder Leasingraten), bei der Ermittlung der Gesamtkosten nur 

zur Hälfte berücksichtigt.  

Anmerkung: Der Anreiz wird für Fahrzeuge gewährt, die im Zeitraum vom 1.1.2019 bis zum 31.12.2021 

angeschafft, geleast oder erstmalig zur privaten Nutzung überlassen werden. Für Fahrzeuge, die davor oder 

danach angeschafft oder geleast werden, gilt der bisherige Nachteilsausgleich (z. B. Abzug der 

Batteriekosten vom Bruttopreis) weiter. 

3 Private Nutzung betrieblicher Fahrräder steuerfrei 

Die Nutzung von Fahrrädern und Elektrofahrrädern ist aus ökologischer Sicht sinnvoll. Um auch hier 

steuerliche Anreize zu setzen, wird die private Nutzung eines betrieblichen Fahrrads oder Elektrofahrrads 

ab dem 1.1.2019 nicht mehr besteuert. 

Diese neue Steuerbefreiung gilt jedoch nicht für solche Elektrofahrräder, die verkehrsrechtlich als 

Kraftfahrzeug einzuordnen sind (wie z. B. Elektrofahrräder, deren Motor auch Geschwindigkeiten über 25 

km/h unterstützt). Für diese gelten die Regelungen der Dienstwagenbesteuerung - also bei 

Elektrofahrrädern die neue eingeführte 0,5-%-Regelung. 
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4 Neuerung bei der Gesundheitsförderung von Arbeitnehmern 

Immer mehr Arbeitnehmer sehen sich mit beruflichen Anforderungen wie ständiger Erreichbarkeit, 

wachsendem Leistungsdruck und neuen Formen der Arbeit konfrontiert, die eine stetig hohe 

Leistungsfähigkeit erfordern. Um diese Leistungsfähigkeit und den allgemeinen Gesundheitszustand zu 

erhalten und zu verbessern, können Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer durch eine betriebliche 

Gesundheitsförderung bis zu einer Höhe von 500 € im Jahr steuerfrei unterstützen. 

Zum 01.01.2019 wurde die Regelung zur Steuerbefreiung verschärft. Von der Steuer sind jetzt nur noch 

Maßnahmen mit Zertifizierung durch das Sozialgesetzbuch befreit. Diese war bisher keine Voraussetzung 

für die Steuerbefreiung bei der betrieblichen Gesundheitsförderung. 

Für Maßnahmen, die bereits vor dem 01.01.2019 begonnen haben und keine Zertifizierung vorweisen, 

wurde eine Übergangsregelung getroffen. Für diese Maßnahmen ist die Zertifizierung zur Erlangung der 

Steuerbefreiung erstmals maßgeblich für Sachbezüge, die ab dem 31.12.2019 gewährt werden. 

5 Ausstellung und Aufbewahrung von elektronischen Rechnungen 

Damit eine Rechnung zum Vorsteuer-, bzw. Betriebsausgabenabzug zugelassen wird, muss sie strenge 

Anforderungen erfüllen. Rechnungen können auf Papier oder vorbehaltlich der Zustimmung des 

Empfängers elektronisch übermittelt werden. Eine elektronische Rechnung ist eine Rechnung, die in einem 

elektronischen Format ausgestellt und empfangen wird. 

Das Umsatzsteuergesetz fordert die folgenden Angaben in einer Rechnung: 

1. Name und (vollständige) Anschrift des Leistenden und des Leistungsempfängers 

2. Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-Id-Nr.) 

3. Rechnungsdatum 

4. Rechnungsnummer 

5. eindeutige, leicht prüfbare Beschreibung der Leistung bzw. Lieferung 

6. Zeitpunkt der Leistung bzw. Lieferung und der Vereinnahmung des Entgelts 

7. Entgelt (aufgeschlüsselt nach Steuersätzen und evtl. Steuerbefreiungen)  

8. Umsatzsteuersatz oder Hinweis auf eine Steuerbefreiung 

9. Hinweis auf die Aufbewahrungspflicht von zwei Jahren bei Bauleistungen für Privatpersonen 

10. die Angabe „Gutschrift“ in den Fällen der Ausstellung der Rechnung durch den 

Leistungsempfänger 

Für Rechnungen unter 250 € gelten Erleichterungen; hier kann die Steuer-/USt-Id-Nr, eine 

Rechnungsnummer sowie der Lieferzeitpunkt entfallen. 

Aufbewahrungspflicht: Die Aufbewahrungsfrist beträgt bei einem Unternehmer in der Regel zehn Jahre. 

Besteht eine gesetzliche Pflicht zur Aufbewahrung von Rechnungen, sind elektronische Rechnungen 

zwingend digital während der Dauer der Aufbewahrungsfrist auf einem Datenträger aufzubewahren, der 

keine Änderungen mehr zulässt. Hierzu gehören insbesondere nur einmal beschreibbare CDs und DVDs. 

Bitte beachten! Die immer kritischer werdenden Prüfungen durch die Finanzverwaltung zwingen zur 

akribischen Befolgung der Vorgaben und Aufbewahrungen. Die Aufbewahrung einer elektronischen 

Rechnung z. B. „nur“ als Papierausdruck ist nicht zulässig!  

Besteht eine Aufbewahrungspflicht bei Leistungen an Privatpersonen z.B. bei Leistungen im 

Zusammenhang mit einem Grundstück, muss der Unternehmer den Leistungsempfänger in der Rechnung 

auf dessen Aufbewahrungspflicht hinweisen. Hierbei ist es ausreichend, wenn in der Rechnung ein 

allgemeiner Hinweis enthalten ist, dass eine Privatperson diese Rechnung, einen Zahlungsbeleg oder eine 

andere beweiskräftige Unterlage zwei Jahre aufzubewahren hat. 
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6 Überschreiten der Minijob-Grenze von 450 € durch Krankenvertretung 

Grundsätzlich ist der Verdienst eines Minijobbers auf 450 € im Monat bzw. 5.400 € im Jahr begrenzt. In 

der Praxis ergeben sich aber Fälle, in denen Minijobber - aufgrund von z. B. Krankheitsvertretung - mehr 

leisten müssen und dadurch die 450-€-Grenze überschreiten. 

Ob diese Überschreitung des Minijobs schädlich ist, hängt davon ab, ob die Verdienstgrenze nur 

gelegentlich und nicht vorhersehbar überschritten wird. Danach gilt: Wird die Verdienstgrenze gelegentlich 

und nicht vorhersehbar überschritten, bleibt die Tätigkeit ein Minijob. 

Als gelegentlich gilt die Zahlung eines höheren Verdienstes für maximal drei Kalendermonate in einem 12-

Monats-Zeitraum. In solchen Ausnahmefällen darf der Jahresverdienst auch mehr als 5.400 € betragen. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob der höhere Verdienst drei Monate hintereinander oder in drei einzelnen 

Monaten verteilt über den 12-Monats-Zeitraum erzielt wird. Werden Krankheitsvertretungen in mehr als 

drei Kalendermonaten übernommen, wäre die Beschäftigung kein Minijob mehr. 

7 Haftungsregeln für Onlinehändler zum 1.1.2019 

Zum 1.1.2019 trat das neue Gesetz für mehr Steuergerechtigkeit im Onlinehandel in Kraft. Die neuen 

Haftungsregelungen betreffen Betreiber von elektronischen Marktplätzen. Können Internethändler keine 

Umsatzsteuerregistrierung nachweisen, müssen sie von Internetplattformen ausgeschlossen werden. 

Geschieht dies nicht, haftet der Marktplatzbetreiber für den Umsatzsteuerausfall. 

Den Haftungsregeln sind zunächst seit dem 1.1.2019 Aufzeichnungsregelungen vorgeschaltet. Diese 

beziehen sich z. B. auf Name und Adresse der Händler, Steuernummer, Zeitpunkt und Höhe des Umsatzes. 

Ab 1.3.2019 können dann Marktplatzbetreiber in Haftung genommen werden, sollten die Händler gegen 

die Vorgaben verstoßen und nicht vom Marktplatz entfernt werden. Dies betrifft im ersten Schritt Händler, 

die nicht dem EU-Wirtschaftsraum angehören. Für Händler aus dem EU-Wirtschaftsraum, die nicht 

registriert sind, greift die Haftung ab 1.10.2019. 

Anmerkung: Das Finanzamt Berlin-Neukölln ist bundesweit für Registrierungen von Händlern aus China, 

Hongkong und Taiwan zuständig. Das Bundesfinanzministerium äußert sich in einem 10-seitigen Schreiben 

vom 28.1.2019 ausführlich zu diesem Thema. Betroffene Steuerpflichtige sollten sich hier zeitnah 

fachlichen Rat einholen! 

8 Erstattungszinsen wegen unzutreffender Rechtsanwendung bei der 

Umsatzbesteuerung von Bauträgern 

Die Finanzverwaltung ist über einen mehrjährigen Zeitraum bis zum Februar 2014 davon ausgegangen, 

dass „Bauträger“ Steuerschuldner für die von ihnen bezogenen Bauleistungen sind. Diese 

Verwaltungspraxis hatte der Bundesfinanzhof (BFH) mit seinem Urteil vom 22.8.2013 verworfen. Der 

Gesetzgeber hat hierauf im Jahr 2014 mit einer Neuregelung reagiert, die seitdem die 

Steuerschuldnerschaft im Baubereich eindeutig regelt. Zudem wurde der Vertrauensschutz beim 

Bauunternehmer für die Vergangenheit gesetzlich eingeschränkt. 

Nicht geklärt war hingegen, inwieweit die Finanzverwaltung zur Verhinderung von Steuerausfällen, die in 

einstelliger Milliardenhöhe befürchtet werden, berechtigt ist, Erstattungsverlangen der Bauträger für 

Leistungsbezüge bis zum Februar 2014 nur nachzukommen, wenn der Bauträger Umsatzsteuer an den 

leistenden Bauunternehmer nachzahlt oder für die Finanzverwaltung eine Aufrechnungsmöglichkeit gegen 

den Bauträger besteht.  

Auch hier hat der Bundesfinanzhof mit seiner Entscheidung vom 27.9.2018 diese Einschränkungen als 

rechtswidrig angesehen. Ist ein Bauträger demnach rechtsirrig davon ausgegangen, als 
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Leistungsempfänger Steuerschuldner für von ihm bezogene Bauleistungen zu sein, kann er das Entfallen 

dieser rechtswidrigen Besteuerung „ohne Einschränkung“ geltend machen. Hier hat die Finanzverwaltung 

auch bereits mit Schreiben vom 24.1.2019 reagiert und die ursprünglich bestehende Anweisung 

zurückgenommen. 

Anmerkung: In den am 10.1.2019 angesetzten mündlichen Verhandlungen vor dem Bundesfinanzhof zu 

drei Verfahren betreffend „Verzinsung von Steuererstattungen“ nahm die Finanzverwaltung die Revisionen 

zurück. Dadurch werden die Urteile der Vorinstanz rechtskräftig, die den Bauträgern einen Zinsanspruch 

zubilligen. Bauträger können demnach mit einer Auszahlung der Erstattungszinsen rechnen.  

9 Auswirkung von Hinzuschätzungen bei Kapitalgesellschaften 

Bei Prüfungen von Betrieben durch das Finanzamt sind Hinzuschätzungen nichts Ungewöhnliches. Diese 

erfolgen häufig dann, wenn bei den Betrieben Mängel bei der Kassen- oder Buchführung festgestellt 

wurden. Im Wege der Hinzuschätzung sind mehrere Methoden und damit verbundene Auswirkungen 

möglich. Bei Kapitalgesellschaften ist dabei stets zusätzlich noch zu klären, ob die Hinzuschätzung eine 

verdeckte Gewinnausschüttung für den Gesellschafter darstellt. Diese Frage hat der Bundesfinanzhof nun 

in einem Urteil vom 12.6.2018 beantwortet. 

Kommt es bei einer Kapitalgesellschaft zu einer Hinzuschätzung, so ist auf Ebene des Gesellschafters im 

Zweifel von einer verdeckten Gewinnausschüttung auszugehen. Eine verdeckte Gewinnausschüttung liegt 

vor, wenn dem Gesellschafter durch die Gesellschaft ein Vorteil zugewandt wird, der mit einer 

verhinderten Vermögensmehrung oder einer Vermögensminderung einhergeht. Die sog. objektive 

Feststellungslast, dass dem Gesellschafter tatsächlich solch ein Vorteil zugewandt worden ist, liegt 

grundsätzlich beim Finanzamt. Dieses muss den angeblich entstandenen Vorteil nachweisen.  

In dem entschiedenen Fall konnte der Verbleib von Betriebseinnahmen nicht geklärt werden. Damit erfolgt 

eine Umkehr der objektiven Feststellungslast. Der Gesellschafter hat nun nachzuweisen, dass ihm kein 

Geld zugegangen ist oder dieses nicht durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist. Nachdem auch 

durch das Mitwirken des Gesellschafters der Verbleib der Betriebseinnahmen nicht geklärt werden konnte, 

war bei der Hinzuschätzung von einer verdeckten Gewinnausschüttung gegenüber dem Gesellschafter 

auszugehen. 

10 Eigenbedarfskündigung – Nutzung als Ferienwohnung bzw. 

Zweitwohnung 

Der Vermieter kann nur kündigen, wenn er ein berechtigtes Interesse an der Beendigung des 

Mietverhältnisses hat. Ein solches Interesse des Vermieters liegt u. a. vor, wenn er die Räume als 

Wohnung für sich, seine Familienangehörigen oder Angehörige seines Haushalts benötigt. 

Die Richter des Bundesgerichtshofs hatten nunmehr in einen Fall aus der Praxis zu entscheiden, ob eine 

Eigenbedarfskündigung auch dann berechtigt ist, wenn die Wohnung als Ferienwohnung bzw. als 

Zweitwohnung genutzt werden soll. Sie kamen dabei in ihrem Beschluss vom 21.8.2018 zu der 

Überzeugung, dass auch eine vom Vermieter beabsichtigte Nutzung als Zweitwohnung bzw. 

Ferienwohnung grundsätzlich eine Eigenbedarfskündigung rechtfertigen kann.  

Dass die Räume „als Wohnung“ benötigt werden müssen, setzt nicht voraus, dass der Vermieter oder die 

im Gesetz privilegierten Personen in der Wohnung den Lebensmittelpunkt begründen wollen oder die 

Wohnung über eine konkrete Mindestdauer bewohnt werden muss. 
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Dementsprechend ist die Wohnung nach dem erfolgten Austausch nicht mehr vermieterseits mit einer 

Einbauküche ausgestattet und kann diese nunmehrige Mietereinrichtung auch nicht bei der Ermittlung des 

objektiven Wohnwerts zugunsten des Vermieters berücksichtigt werden. 

11 Unfallversicherung beim Duschen anlässlich einer Dienstreise 

Folgender Sachverhalt lag dem Thüringer Landessozialgericht (LSG) zur Entscheidung vor: Ein 

Arbeitnehmer befand sich auf einer Dienstreise, um an einer Eröffnung eines von ihm betreuten Projekts 

teilzunehmen. Am Vortag reiste er an und übernachtete im Hotel. Am nächsten Morgen rutschte er nach 

dem Duschen beim Heraussteigen aus der Dusche auf dem Fußboden aus und brach sich das Knie. Die 

Berufsgenossenschaft verneinte das Vorliegen eines Arbeitsunfalls. 

Die Richter des LSG entschieden am 20.12.2018 zugunsten der Berufsgenossenschaft. Das morgendliche 

Duschen auch auf einer Dienstreise ist grundsätzlich nicht versichert. Das Duschen stand nicht im 

sachlichen Zusammenhang mit seiner versicherten Tätigkeit als Projektleiter. Versichert sind nur 

Verrichtungen im Rahmen des dem Beschäftigungsverhältnis zugrundeliegenden Arbeitsverhältnisses. 

Daher sind nicht alle Verrichtungen eines grundsätzlich versicherten Arbeitnehmers im Laufe eines 

Arbeitstages auf der Arbeitsstätte oder während einer Geschäftsreise versichert. Unversichert sind 

typischerweise höchstpersönliche Verrichtungen wie z. B. die Nahrungsaufnahme oder sonstige 

eigenwirtschaftliche Handlungen. Das gilt auch bei Dienstreisen. 

12 „Honorarärzte“ in Klinik sozialversicherungspflichtig 

Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hat am 16.5.2018 in zwei Parallel-Entscheidungen die 

Sozialversicherungspflicht von sog. „Honorarärzten“ festgestellt. 

Es ging dabei jeweils um Betriebsprüfungsbescheide von Rentenversicherungsträgern, in denen diese die 

wiederholt mehrwöchige Tätigkeit von Ärzten in Krankenhäusern auf Honorarbasis als abhängige 

Beschäftigung eingestuft hatten. 

Im ersten Fall handelte es sich um einen Facharzt für Allgemeinmedizin, der als Stationsarzt in einer 

internistischen Abteilung arbeitete, im zweiten Fall um ein Krankenhaus, das einen Facharzt für Urologie 

sowie physikalische und rehabilitative Medizin als Stationsarzt in der neurologischen Abteilung einsetzte. 

Das LSG stellte fest, dass die Ärzte auf der Grundlage der Honorarverträge im Sinne einer funktionsgerecht 

dienenden Teilnahme am Arbeitsprozess einem arbeitnehmertypischen umfassenden Weisungsrecht 

hinsichtlich der Arbeitszeit und erst recht hinsichtlich der Art und Weise der Arbeit unterlagen.  

Aus der Übernahme der Aufgaben eines Assistenz- bzw. Stationsarztes verbunden mit der Verpflichtung 

zur Zusammenarbeit mit den Chef- und Oberärzten folgt deren einseitiges Bestimmungsrecht hinsichtlich 

der zeitlichen Strukturierung der Abläufe im Laufe eines Arbeitstages. 

13 Pkw-Überlassung auch zur privaten Nutzung an Minijobber 

Ehegattenarbeitsverhältnisse sind in der Praxis üblich und können zu steuerlichen und 

sozialversicherungsrechtlichen Vorteilen führen. Sie müssen jedoch dafür dem sog. Fremdvergleich 

standhalten. 

Mit Urteil vom 27.9.2017 traf das Finanzgericht Köln (FG) eine für die Praxis überraschende Entscheidung. 

Danach ließ es die Kosten für einen Dienstwagen auch dann als Betriebsausgaben zu, wenn dieser dem 

Ehegatten im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses (Minijob) überlassen wird.  
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Im entschiedenen Fall beschäftigte ein Unternehmer seine Ehefrau im Rahmen eines Minijobs als Büro-, 

Organisations- und Kurierkraft für 400 € monatlich. Er überließ ihr hierfür einen Pkw, den sie auch privat 

nutzen durfte. Der geldwerte Vorteil der privaten Nutzung wurde mit 1 % des Kfz-Listenneupreises (hier 

385 €) monatlich angesetzt und vom Arbeitslohn der Ehefrau abgezogen (sog. Barlohnumwandlung). 

Das Urteil des FG landete erwartungsgemäß vor dem Bundesfinanzhof (BFH), der in seiner Entscheidung 

vom 10.10.2018 wie folgt Stellung nahm: Die Überlassung eines Dienstwagens zur unbeschränkten und 

selbstbeteiligungsfreien Privatnutzung des Arbeitnehmers ist im Rahmen eines geringfügigen – zwischen 

Ehegatten geschlossenen – Beschäftigungsverhältnisses nicht üblich und daher auch steuerlich nicht 

anzuerkennen. 

Ein Arbeitgeber wird bei die unternehmerische Gewinnerwartung einzubeziehender Betrachtungsweise nur 

dann bereit sein, einem Arbeitnehmer ein Firmenfahrzeug auch zur Privatnutzung zur Verfügung zu stellen, 

wenn nach einer überschlägigen, vorsichtigen Kalkulation der sich für ihn hieraus ergebende tatsächliche 

Kostenaufwand (u. a. auch Kraftstoff für Privatfahrten) zuzüglich des vertraglich vereinbarten Barlohns als 

wertangemessene Gegenleistung für die Zurverfügungstellung der Arbeitskraft anzusehen ist. 

Je geringer der Gesamtvergütungsanspruch des Arbeitnehmers ist, desto eher erreicht der Arbeitgeber die 

Risikoschwelle, nach der sich wegen einer nicht abschätzbaren intensiven Privatnutzung die 

Fahrzeugüberlassung als nicht mehr wirtschaftlich erweist.  

14 Private Nutzung betrieblicher Fahrräder steuerfrei - die Zweite 

Weiter oben berichteten wir kurz über die steuerliche Behandlung der Überlassung von betrieblichen 

Fahrrädern und Elektrofahrrädern an Arbeitnehmer. 

Das Einkommensteuergesetz stellt diese Nutzung seit dem 1.1.2019 steuerfrei. Die Steuerbefreiung ist auf 

drei Jahre befristet. Sie ist letztmals für den Veranlagungszeitraum 2021 anzuwenden sowie beim 

Steuerabzug vom Arbeitslohn auf Vorteile, die in einem vor dem 1.1.2022 endenden Lohnzahlungszeitraum 

oder als sonstige Bezüge vor dem 1.1.2022 zugewendet werden. Der Anschaffungszeitpunkt für das 

betriebliche Fahrrad ist unerheblich. Entscheidend ist allein die Überlassung im Begünstigungszeitraum.  

Es wird die „Überlassung“ (auch zur privaten Nutzung) „eines“ Fahrrads an den Arbeitnehmer durch den 

Arbeitgeber gefördert. Die „Übereignung“ eines Fahrrads durch den Arbeitgeber ist weiterhin in Höhe des 

geldwerten Vorteils steuerpflichtig.  

Voraussetzung der Steuerbefreiung ist jedoch, dass die Vorteile zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 

Arbeitslohn gewährt werden. Gehaltsumwandlungen will der Gesetzgeber demnach nicht fördern. 

Diese neue Steuerbefreiung gilt nicht für solche Elektrofahrräder, die verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeug 

einzuordnen sind (wie z. B. Elektrofahrräder, deren Motor auch Geschwindigkeiten über 25 km/h 

unterstützt). Für diese gelten die Regelungen der Dienstwagenbesteuerung - also bei Elektrofahrrädern die 

neue eingeführte 0,5-%-Regelung. 

Beim Arbeitgeber ist die private Nutzung eines betrieblichen Fahrrads nicht als private Nutzungsentnahme 

zu erfassen.  

15 Handlungsbedarf bei Minijobbern auf Abruf 

Durch das Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und Befristungsgesetz – 

TzBfG) wurde die gesetzliche Vermutung zur wöchentlich vereinbarten Arbeitszeit ab dem 1.1.2019 von 

zehn auf 20 Stunden erhöht, wenn keine eindeutige Regelung dazu getroffen wurde. Diese Änderung hat 

gravierende Auswirkungen insbesondere auf „Minijobber auf Abruf“. 
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Beispiel: Eine Arbeitszeit für den Minijobber wurde nicht festgelegt. 

• Bis 31.12.2018: Bei einem (Mindest-)Stundenlohn von 8,84 € und einer 10-Stunden-Woche kam 

bei einem Wochenfaktor von 4,33 Wochen pro Monat eine Vergütung in Höhe 382,77 € zum 

Tragen. Die 450-€-Grenze wurde nicht überschritten. 

• Seit 1.1.2019: Unter Zugrundelegung des derzeitigen Mindestlohns von 9,19 € sowie einer 

(vermuteten) Arbeitszeit von 20 Stunden je Woche kommt bei einem Wochenfaktor von 4,33 

Wochen pro Monat 795,85 € zum Tragen. Dadurch wird die 450-€-Grenze überschritten und 

der Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig.  

Anmerkung: Arbeitsverträge mit Minijobbern mit Abrufarbeit ohne Angaben von Arbeitszeiten sollten 

zwingend zeitnah überprüft und angepasst werden.  

Bitte beachten! Durch die Anhebung des Mindestlohns kann bei gleicher Stundenzahl auch die 450-€-

Grenze überschritten werden. Bis 31.12.2018 konnten Minijobber monatlich rund 50 Stunden (450 / 8,84 

€) arbeiten, seit dem 1.1.2019 sind es nur noch rund 48 Stunden (450 / 9,19 €).  

16 Steuernachforderungen bei Onlinehändler? 

Die Finanzverwaltung in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sieht bei Onlinehändlern, die 

Onlinemarketing unter Einschaltung von nicht in Deutschland ansässigen Unternehmen betreiben, dies 

nicht mehr als Dienstleistung, sondern als „Nutzungsüberlassung von Rechten und ähnlichen Erfahrungen“. 

Danach wären Einkünfte mit einem Steuersatz von 15 % quellensteuerpflichtig. 

In der Praxis gibt es erhebliche Widerstände gegen diese „sachfremde“ Einschätzung, die zu massiver 

Verunsicherung innerhalb der deutschen E-Commerce-Wirtschaft führt. So wird erwartet, dass das 

Bundesfinanzministerium mit einem klarstellende Schreiben reagiert, da ansonsten den Unternehmen nur 

jahrelange Klagen vor den Finanzgerichten bis hin zum Bundesfinanzhof drohen. 

17 Auch ausländische Transportunternehmen müssen Mindestlohn 

bezahlen 

Das Mindestlohngesetz verpflichtet Arbeitgeber mit Sitz im In- oder Ausland, ihren im Inland beschäftigten 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen gesetzlichen Mindestlohn zu zahlen.  

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) musste sich nunmehr mit der Frage auseinandersetzen, ob das 

Mindestlohngesetz auch dann gilt, wenn die Tätigkeit im Inland nur kurze Zeit andauert, wie das z. B. bei 

ausländischen Fernfahrern der Fall sein kann.  

Es kam in zwei dazu ergangenen Entscheidungen vom 16.1.2019 zu dem Entschluss, dass das 

Mindestlohngesetz auch auf solche Arbeitnehmer anzuwenden ist. Die Pflicht zur Zahlung des gesetzlichen 

Mindestlohnes verstoße weder gegen Europarecht noch gegen Verfassungsrecht. Damit bestätigt das FG 

zugleich die Kontrollbefugnisse der Zollbehörden gegenüber nur vorübergehend im Inland tätigen 

Transportunternehmen. Das FG hat die Revision gegen die Urteile zugelassen. 

18 Entwurf eines Gesetzes gegen illegale Beschäftigung und 

Sozialleistungsmissbrauch 

Mit dem Entwurf eines Gesetzes gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch will die 

Bundesregierung die wirkungsvolle und effektive Verhinderung von illegaler Beschäftigung und 

Schwarzarbeit sowie die Rückführung in legale Beschäftigung erreichen. 
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Danach soll die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) zukünftig insbesondere in die Lage versetzt werden, 

nicht nur – wie bisher – Fälle von illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit zu prüfen, sondern auch Fälle 

zu prüfen, bei denen Dienst- oder Werkleistungen noch nicht erbracht wurden, sich aber bereits anbahnen, 

oder bei denen sie nur vorgetäuscht werden, um z. B. unberechtigt Sozialleistungen zu erhalten. Dazu 

sollen die Aufgaben und Befugnisse der FKS erweitert werden.  

Das Gesetz soll nach der Verkündung in Kraft treten. Wir halten Sie über die einzelnen Maßnahmen über 

dieses Schreiben auf dem Laufenden, sobald das Gesetz in Kraft ist. 

19 Verdeckte Gewinnausschüttung durch Beraterhonorare 

Eine sog. verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) liegt vor, wenn bei einer Kapitalgesellschaft eine 

Vermögensminderung (verhinderte Vermögensmehrung) vorgenommen wird, die durch das 

Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist und in keinem Zusammenhang zu einer offenen Ausschüttung steht.  

I.d.R. wird die Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis dann angenommen, wenn die 

Kapitalgesellschaft ihrem Gesellschafter oder an eine ihm nahestehende Person einen Vermögensvorteil 

zuwendet, den sie bei Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters 

einem Nichtgesellschafter nicht gewährt hätte.  

Ist der begünstigte Gesellschafter ein beherrschender, so kann eine vGA auch dann anzunehmen sein, 

wenn die Kapitalgesellschaft eine Leistung an ihn oder einen nahen Angehörigen erbringt, für die es an 

einer klaren, im Voraus getroffenen, zivilrechtlich wirksamen und tatsächlich durchgeführten Vereinbarung 

fehlt – diese also einen sog. „Fremdvergleich“ nicht standhält.  

Eine Vereinbarung über Beraterhonorare, die angesichts der umfänglichen wie unbestimmten 

Beschreibung der zu erbringenden Beratungsleistungen weder das „Ob“ noch das „Wie“ bzw. „Wann“ der 

vertraglichen Leistungserbringung bestimmen lässt, hält nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs 

vom 12.9.2018 einem steuerrechtlichen Fremdvergleich nicht stand. Die Leistungen sind als vGA zu 

qualifizieren. 

Im entschiedenen Fall war den vertraglichen Vereinbarungen kein Zeitpunkt zu entnehmen, bis zu dem ein 

„vertraglich vereinbarter Erfolg“ („Errichtung eines Rechnungswesens mit Lohn- und Finanzbuchhaltung, 

Kostenrechnung und einer DV-gestützten Materialwirtschaft“) eingetreten sein sollte. Hieraus wurde der 

Schluss gezogen, dass ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter eine derart unkonkrete 

Vereinbarung mit einem Dritten, der nicht Gesellschafter ist, auch angesichts der sich hieraus ergebenden 

beträchtlichen finanziellen Verpflichtungen der GmbH, nicht getroffen hätte.  

20 Rückwirkende Zusammenveranlagung für alle die, ihre 

Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln 

Der Gesetzgeber hat mit dem Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren 

im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (UStAVermG) die gesetzliche Norm 

geändert, wonach es eingetragenen Lebenspartnern nun doch möglich ist, rückwirkend die 

Zusammenveranlagung zu beantragen, wenn sie bis 31.12.2019 ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe 

umwandeln. Der Antrag auf Aufhebung oder Änderung der Steuerbescheide ist bis spätestens 31.12.2020 

zu stellen. 

Beispiel: A und B sind ihre Lebenspartnerschaft im Jahr 2001 eingegangen. Die Zusammenveranlagung ist 

jedoch erst ab dem Jahr 2013 möglich gewesen (vorher nur, wenn sie gegen die Steuerbescheide 

Einspruch eingelegt haben). Im Jahr 2019 wird vor dem zuständigen Standesamt die Lebenspartnerschaft 

in eine Ehe umgewandelt. A und B können also für die Jahre 2001 bis 2012 rückwirkend die 
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Zusammenveranlagung beantragen und den Splittingtarif erhalten. Der Antrag muss bis zum Jahr 2020 

erfolgen. 

Durch die Umwandlung in eine Ehe kommt es auch steuerlich zu einem rückwirkenden Ereignis. Eine 

Verzinsung von evtl. Steuererstattungen ist jedoch erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres 

möglich, in dem das rückwirkende Ereignis eingetreten ist. Durch diese Maßnahme hat der Gesetzgeber 

nun endlich alle steuerlichen Benachteiligungen gegen gleichgeschlechtliche Ehen aufgegeben. 

21 Neues zum Urlaubsrecht 

Ein Arbeitnehmer darf seine erworbenen Ansprüche auf bezahlten Jahresurlaub nicht automatisch deshalb 

verlieren, weil er keinen Urlaub beantragt hat. Zu dieser Entscheidung kam der Europäische Gerichtshof 

(EuGH) mit seinen Urteilen vom 6.11.2018. Diese Auffassung bestätigte das Bundesarbeitsgericht in seiner 

Entscheidung vom 19.2.2019. 

Weist der Arbeitgeber jedoch nach, dass der Arbeitnehmer aus freien Stücken und in voller Kenntnis der 

Sachlage darauf verzichtet hat, seinen bezahlten Jahresurlaub zu nehmen, nachdem er in die Lage versetzt 

worden war, seinen Urlaubsanspruch tatsächlich wahrzunehmen, steht das Unionsrecht dem Verlust 

dieses Anspruchs und – bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses – dem entsprechenden Wegfall einer 

finanziellen Vergütung nicht entgegen. Die Beweislast liegt beim Arbeitgeber.  

Die EuGH-Richter entschieden auch, dass der Anspruch eines verstorbenen Arbeitnehmers auf eine 

finanzielle Vergütung für nicht genommenen bezahlten Jahresurlaub im Wege der Erbfolge auch auf seine 

Erben übergehen kann. Somit können die Erben von dessen ehemaligem Arbeitgeber eine finanzielle 

Vergütung für den von dem Arbeitnehmer nicht genommenen bezahlten Jahresurlaub verlangen. 

22 Unwirksame Formulierung zur Erbeinsetzung im Testament  

In einem vom Oberlandesgericht Köln (OLG) entschiedenen Fall errichtete ein Ehepaar ein 

gemeinschaftliches privatschriftliches Testament, das u. a. folgenden Inhalt hatte: 

„Testament – Wir bestimmen gegenseitig, dass der Überlebende der Alleinerbe des Verstorbenen sein 

soll. Nach dem Tod des zuletzt verstorbenen Ehegatten soll derjenige, der den zuletzt verstorbenen 

Ehegatten begleitet und gepflegt hat, der Alleinerbe sein.“ Der Mann verstarb vor seiner Ehefrau. Nach 

dem Tod der Ehefrau sahen sich ihr Bruder und auch der Bruder ihres bereits verstorbenen Ehemannes als 

Alleinerbe. 

Das OLG entschied, dass die o. g. Formulierung im Testament nicht hinreichend bestimmt und daher keine 

eindeutige Einsetzung eines Erben enthält. Eine Person muss zwar nicht namentlich genannt sein. 

Erforderlich ist aber, dass die Person des Bedachten anhand des Inhalts der Verfügung, gegebenenfalls 

unter Berücksichtigung von außerhalb der Urkunde liegenden Umständen zuverlässig festgestellt werden 

kann. 

Unbestimmt in diesem Sinne ist zunächst der Begriff der „Pflege“. Dies gilt sowohl für die Art der 

Pflegeleistungen als auch für ihren Umfang. Weiterhin lässt die Formulierung im Testament offen, über 

welchen Zeitraum die inhaltlich und umfänglich unbestimmten Pflegeleistungen erbracht werden sollten, 

um von einer Erbeinsetzung ausgehen zu können. Ferner kann der Begriff „Begleiten“ unterschiedlich 

ausgelegt werden; das „Begleiten“ als bloßes „sich kümmern“ oder im Zusammenhang mit dem 

Sterbevorgang. 
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23 Bestellerprinzip bei Immobilienkauf geplant 

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat einen Gesetzentwurf für das 

Bestellerprinzip, dass bereits bei der Mietwohnungsvermittlung gilt, auch für den Immobilienkauf vorgelegt. 

Danach soll derjenige die Provision tragen, der den Makler beauftragt. Eine Kappungsgrenze ist nicht 

vorgesehen. Der Verkäufer soll die Provisionshöhe mit dem Makler aushandeln und der Maklerauftrag 

muss schriftlich erfolgen. Ferner ist nach dem Entwurf die Berechnung von Zusatzkosten an den Käufer 

verboten, die von dem Verkäufer oder einem Dritten für die Vermittlung oder zusammenhängende 

Leistungen geschuldet werden. 

24 Instandhaltungspflicht eines vorhandenen Telefonanschlusses  

Der Vermieter hat die Mietsache dem Mieter in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten 

Zustand zu überlassen und sie während der Mietzeit in diesem Zustand zu erhalten. Der Umfang der Pflicht 

des Vermieters zur Gebrauchserhaltung richtet sich danach, was die Parteien als vertragsgemäß vereinbart 

haben. 

Fehlt es bezüglich der Telefonleitung an einer vertraglichen Vereinbarung, wird der zum vertragsgemäßen 

Gebrauch geeignete Zustand nach den gesamten Umständen des Mietverhältnisses und den daraus in 

Auslegung abzuleitenden Standards bestimmt, insbesondere nach der Mietsache und deren beabsichtigter 

Nutzung sowie der Verkehrsanschauung. 

25 Betrug mit vermeintlichen Inkasso-Schreiben 

In der Vergangenheit verschickten Betrüger vermehrt Zahlungsaufforderungen per E-Mail oder SMS. Die 

Forderungen sind i. d. R. frei erfunden, die angegebenen Inkassounternehmen existieren gar nicht. Um den 

Mails einen seriösen Touch zu geben und den vermeintlichen Forderungen Nachdruck zu verleihen, nutzen 

die Versender z. B. die Logos oder fälschen E-Mail-Adressen bestehender Unternehmen. 

Empfänger einer solchen Nachricht sollten daher genau hinschauen und prüfen, ob die Angaben im 

Briefkopf mit dem Rest des Schreibens übereinstimmen. Ein weiteres Indiz für eine falsche 

Zahlungsaufforderung kann sein, dass die angegebene Bankverbindung ins Ausland verweist. Dies ist an 

den ersten beiden Buchstaben der IBAN zu erkennen. Betroffene sollten den Gläubiger oder das Inkasso-

Unternehmen in solchen Fällen um Aufklärung bitten. 

26 Rechtsauffassung des BGH bei Fahrzeug mit unzulässiger 

Abschalteinrichtung 

In seinem Beschluss vom 8.1.2019 hat der Bundesgerichtshof (BGH) auf seine vorläufige 

Rechtsauffassung hingewiesen, dass bei einem Fahrzeug, welches bei Übergabe an den Käufer mit einer 

unzulässigen Abschalteinrichtung ausgestattet ist, die den Stickoxidausstoß auf dem Prüfstand gegenüber 

dem normalen Fahrbetrieb reduziert, vom Vorliegen eines Sachmangels auszugehen sein dürfte. Sie 

führten aus, dass hier die Gefahr einer Betriebsuntersagung durch die für die Zulassung zum 

Straßenverkehr zuständige Behörde besteht und es damit an der Eignung der Sache für die gewöhnliche 

Verwendung (Nutzung im Straßenverkehr) fehlen dürfte. 

Zudem hat der BGH auf seine vorläufige Einschätzung hingewiesen, dass die Auffassung, die vom Käufer 

geforderte Ersatzlieferung eines mangelfreien Neufahrzeugs sei unmöglich, weil der Käufer ein Fahrzeug 

der ersten Generation der betreffenden Serie erworben habe, diese aber nicht mehr hergestellt werde und 

ein solches Modell auch nicht mehr beschafft werden könne, rechtsfehlerhaft sein könnte. Denn im 

Hinblick auf den Inhalt der vom Verkäufer vertraglich übernommenen Beschaffungspflicht dürfte ein mit 
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einem nachträglichen Modellwechsel einhergehender mehr oder weniger großer Änderungsumfang für die 

Interessenlage des Verkäufers in der Regel ohne Belang sein. Vielmehr dürfte es – nicht anders als sei das 

betreffende Modell noch lieferbar – im Wesentlichen auf die Höhe der Ersatzbeschaffungskosten 

ankommen. Dies führt jedoch nicht zur Unmöglichkeit. Vielmehr kann der Verkäufer eine Ersatzlieferung 

gegebenenfalls verweigern, sofern die Ersatzlieferung nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. 

27 Anwohner müssen Mülltonnen zum Sammelplatz bringen: 

Das Verwaltungsgericht Gießen hat in drei Eilverfahren die Anordnungen des Müllabfuhrzweckverbandes 

für rechtmäßig erachtet, mit denen die Anwohner einzelner Straßen in der Stadt verpflichtet wurden, ab 

dem 1.1.2018 die Mülltonnen und den Sperrmüll in einem vorgegebenen Bereich bereitzustellen. 

Für die Anwohner bedeutete dies, dass sie ihre Mülltonnen über Entfernungen zwischen 75 und 110 m zu 

den jeweiligen Sammelplätzen schieben müssen, wo sie dann von dem Entsorgungsunternehmen geleert 

werden. 

Alle Beiträge dieser Mandanteninfo sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

Eine Quellenangabe kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

28 In eigener Sache ... 

machen wir Sie darauf aufmerksam, dass am 30/04/2019 die Kanzlei aufgrund einer externen Fortbildung 

geschlossen bleibt. Am 31/05/019 ist wie schon gewohnt Brückentag; ab dem 02/06/2019 sind wir dann 

auch wieder wie gewohnt alle für Sie zu erreichen. 

Des Weiteren werden mein Mann und ich kurz vom 06/05-17/05/2019 in den Urlaub verschwinden – aber 

keine Sorge: wir kommen wieder! 

Das Team ist natürlich auch in dieser Zeit für Sie da und wird Sie mit Rat und Tat wie gewohnt 

unterstützen. Also sehen wir uns alle hoffentlich mit Sonne, Energie, Ideen und gerne auch mit Fragen, die 

es zu beantworten gibt, wieder. 

 

 

Christine Hartwig StBin  
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